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Aktuelle Informationen zum Coronavirus 
Stand 20.04.2020, um 11:00 Uhr 
 
Liebe Wilsdruffer, 
 
unter häuslicher Quarantäne befinden sich im Gemeindegebiet Wilsdruff aktuell 15 
Personen. Sechs der bisher positiv getesteten Personen sind inzwischen von der Infektion 
geheilt. Demnach sind in Wilsdruff und den Ortsteilen noch 4 mit Covid-19 infizierte 
Personen erfasst. Täglich wird der Gesundheitszustand der Betroffenen telefonisch 
abgefragt. Bisher gibt es diesbezüglich keine Auffälligkeiten. 
 

Kindernotbetreuung 
 
Heute sind 159 Kinder zur Betreuung in die Kindereinrichtungen (Hort, Kindergarten, Krippe) 
gekommen. Dabei ist die Öffnung der Notbetreuung für die erweiterten Berufsgruppen 
bereits deutlich zu spüren. Wir bitten um Verständnis, dass derzeit die Eingewöhnung von 
Krippenkindern sehr schwer möglich ist und es dazu explizite und genaue Absprachen mit 
den Kita-Leitungen geben muss. 
 
 Elternbeiträge für Mai 
 
In dieser Woche starten die Schulen ihren Betrieb mit den Abschlussklassen. Derzeit ist 
nicht absehbar, wann der reguläre Betrieb in den Kindertagesstätten und Horten wieder 
aufgenommen werden kann. Aus diesem Grund wird die Stadt Wilsdruff auch für den 
Monat Mai keine Elternbeiträge erheben. Dies trifft sowohl für die Kinder zu, die zu Hause 
betreut werden, als auch für die Kinder, die in den Kitas notbetreut werden. 
Damit wollen wir die Eltern finanziell entlasten, die ihre Kinder zu Hause betreuen oder aber 
in systemrelevanten Berufen täglich gefordert sind. 
 

Bücherei Wilsdruff 
 
Entgegen den aktuellen Informationen vom 16.04.2020 bleibt die Bücherei der Stadt 
Wilsdruff bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. 
 
 Hotels, Pensionen und Gaststätten 
 
Beherbergungsstätten und Gaststätten bleiben nach wie vor geschlossen. In Hotels und 
Pensionen dürfen nur Vermietungen stattfinden, wenn diese an Monteure oder 
Dienstreisende gehen. Dazu teilte das Landratsamt mit, dass zum Nachweis eine 
Bestätigung des Arbeitgebers ausreicht, aus der die Betriebszugehörigkeit und die Dauer 
des geplanten Aufenthaltes aufgrund der Dienstreise oder des Montageeinsatzes 
hervorgeht. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ralf Rother 
Bürgermeister 


